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§ 49 NO STROG Organisation

NO STROG - NO Stadtrechtsorganisationsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.01.2026

(1) Der Magistrat gliedert sich nach Geschaftsbereichen. Die Geschafte missen nach Gegenstand und sachlichem
Zusammenhang aufgeteilt werden.

(2) Die Geschaftseinteilung legt die Gliederung der Geschaftsbereiche, insbesondere die Aufteilung der Geschafte, fest.
Die Geschaftsordnung legt die Art der Besorgung der Geschafte des Magistrates fest.

(3) Der Burgermeister erlasst nachAnhorung des Magistratsdirektors und des Stadtsenates die Geschaftseinteilung
und die Geschaftsordnung.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 49 NÖ STROG Organisation
	NÖ STROG - NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetz


